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1 Textliche Festsetzungen (BauGB, BauNVO) 

1.1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 11 Abs. 2 BauNVO: Innerhalb des Sonstigen Son-

dergebietes SO Photovoltaik-Freiflächenanlage sind folgende bauliche Anlagen zulässig: 

- Photovoltaik-Freiflächenanlagen (z. B. Modultische mit Solarmodulen)  

- Technische Nebenanlagen (Bsp. Zentralwechselrichter, Transformatorenstationen, 

etc.) 

- Zufahrten, Baustraßen und Wartungsflächen 

- Speichereinrichtungen 

- Technische Anlagen und Vorhaben, die der Herstellung oder Speicherung von Was-

serstoff i.S.d. § 249a BauGB dienen 

1.2 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO gilt für das Maß der 

baulichen Nutzung: 

1.2.1 Die Errichtung der Modultische ist innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche ohne flä-

chenhafte Bodenversiegelungen zulässig (z.B. durch Aufständerung, Punktfundamente, 

etc.). 

1.2.2 Je Nebenanlage ist eine maximale Grundfläche von 20m2 zulässig. Eine maximale Grund-

fläche von insgesamt 100m2 darf dabei insgesamt nicht überschritten werden.  

1.2.3 Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 Abs. 2 Nr. 4 sowie § 18 Abs. 1 BauNVO: 

Für die Modultische wird eine maximale Höhe von 4,00 m über der natürlichen Geländeober-

kante festgesetzt. Für die Technischen Nebenanlagen wird eine maximale Höhe von 3,50 m 

(Oberkante Gebäude) über der natürlichen Geländeoberkante zugelassen.  

1.3 Flächen für Nebenanlagen und Stellplätze (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB) 

Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 4 BauGB i.V.m. § 12 Abs. 6 § 14 und § 23 Abs. 5 BauNVO: 

Im Sondergebiet sind innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche Nebenanlagen (z.B. 

Einfriedungen, Trafostation etc.) sowie Stellplätze zulässig. Fahrgassen sind zudem außer-

halb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. 

1.4 Öffentliche Grünfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB) 

Für die öffentliche Grünfläche „Grünanlage“ gilt: Es sind Bänke sowie eine Informationstafel 

und eine Fahrrad-Ladestation zulässig.  
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1.5 Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 

Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB): 

1.5.1 Stellplätze, Zufahrten, Baustraßen, Wartungsflächen sowie Funktionsflächen (z.B. Kranauf-

stellflächen) sind in wasserdurchlässiger Bauweise (z.B. weitfugiges Pflaster, Rasengitter-

steine, wassergebundene Wegedecke, Schotterrasen) zu befestigen. Ausnahme: Aus Grün-

den der Betriebssicherheit kann hiervon im Einzelfall abgewichen werden.  

1.5.2 Die Flächen im Bereich der Photovoltaik-Freiflächenanlage sind als Grünland durch Mahd 

oder Beweidung extensiv zu bewirtschaften. Düngung ist unzulässig. 

1.5.3 Entwicklungsziel: Arten-/ und blütenreiche Säume 

Maßnahmen: Auf den Flächen ist die Einsaat einer arten- und blütenreichen Saatgutmi-

schung regionaler Herkunft vorzunehmen. Der Bereich ist durch einschürige Mahd zwischen 

15. Oktober und 31. März zu pflegen. Das Schnittgut ist abzutransportieren. Düngung und 

der Einsatz von Herbiziden sind unzulässig. 

Entwicklungsziel: Extensivgrünland 

Maßnahmen: Das Grünland ist ein- bis zweischürig mit Mahd ab dem 10. Juni zu bewirt-

schaften; das Schnittgut ist abzufahren. Alternativ ist ab dem 10. Juni eine extensive Bewei-

dung und gegebenenfalls Nachmahd zulässig. Der Einsatz von Pflanzenschutz- und Dünge-

mitteln ist unzulässig. 

1.5.4 Entwicklungsziel: Feucht- & Nasswiesenbrache 

Maßnahmen: Die Fläche ist der freien Sukzession zu überlassen. Aufkommende Gehölze 

sind alle 5 Jahre zu entfernen. 

1.6 Anpflanzen und Erhalt von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 

Abs. 1 Nr. 25a und Nr. 25bBauGB) 

1.6.1 Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB gilt: Innerhalb der umgrenzten Flächen zum Anpflanzen 

von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen ist eine Anpflanzung mit einheimi-

schen, standortgerechten Laubsträuchern (siehe Artenliste) vorzunehmen und dauerhaft zu 

erhalten. Es gilt je 4 m² jeweils einen standortgerechten einheimischen Laubstrauch zu pflan-

zen. Bei Abgang sind gleichwertige Ersatzpflanzungen vorzunehmen. 

1.6.2 Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB gilt: Je Symbol in der Plankarte ist der vorhandene Baum 

dauerhaft zu pflegen und zu erhalten. Bei Abgang ist dieser durch einen Laub- oder hoch-

stämmigen Obstbaum zu ersetzen (siehe Artenliste).  

1.6.3 Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB gilt: Innerhalb der umgrenzten Flächen zum Erhalt von 

Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sind die vorhandenen Gehölze dauerhaft 

zu pflegen und zu erhalten. Bei Abgang sind gleichwertige Ersatzpflanzungen mit 



Textliche Festsetzungen, Bebauungsplan Nr. 51 „PV-Park Climbach“   

Vorentwurf - Planstand: 06.10.2025 4 

Laubgehölzen vorzunehmen (siehe Artenauswahl). 

2 Bauordnungsrechtliche Gestaltungsvorschriften 

(Satzung gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 91 Abs. 1 und 3 HBO) 

2.1 Gestaltung der Einfriedungen (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 91 Abs. 1 Nr. 3 HBO) 

2.1.1 Es sind ausschließlich gebrochene (offene) Einfriedungen bis zu einer Höhe vom max. 2,50 

m über Geländeoberkante zzgl. nach innen abgewinkeltem Übersteigschutz zulässig. Solar-

zäune sind zulässig.  

2.1.2 Zwischen der Geländeoberfläche und der Zaununterkante sind im Mittel 10 cm Bodenfreiheit 

zu berücksichtigen. Mauern und Mauersockel sind unzulässig; Ausnahmen sind Einzel-, 

Punkt- und Köcherfundamente. 

3 Hinweise und nachrichtliche Übernahmen gemäß § 9 Abs. 6 BauGB 

3.1 Niederschlagswasser 

Gemäß § 55 Abs. 2 Satz 1 WHG: Niederschlagswasser soll ortsnah versickert, verrieselt 

oder direkt oder über eine Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Ge-

wässer eingeleitet werden, soweit dem weder wasserrechtliche noch sonstige öffentlich-

rechtliche Vorschriften noch wasserwirtschaftliche Belange entgegenstehen. 

3.2 Denkmalschutz 

Wenn bei Erdarbeiten Bodendenkmäler bekannt werden, so ist dies gemäß § 21 HDSchG 

dem Landesamt für Denkmalpflege Hessen (Abt. Archäologische Denkmalpflege) oder der 

unteren Denkmalschutzbehörde unverzüglich anzuzeigen. Der Fund und die Fundstelle sind 

gem. § 21 Abs. 3 HDSchG bis zum Ablauf einer Woche nach der Anzeige im unveränderten 

Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise vor Gefahren für die Erhaltung des Fundes zu 

schützen. 

3.3 Trinkwasserschutzgebiet 

Das Plangebiet liegt vollständig innerhalb des Trinkwasserschutzgebietes Zone IIIB WSG 

Br. 1 und 2, Mainzlar. Die entsprechenden Ver- und Gebote sind zu beachten. 

3.4 Artenschutzrechtliche Vorgaben und Hinweise (Allgemein) 

3.4.1 Von einer Rodung von Bäumen und Gehölzen ist während der Brutzeit (Beginn der Brutzeit 

vom 1. März bis zum Ende der Brutzeit am 30. September) gemäß § 39 BNatSchG abzuse-

hen. Sofern Rodungen in diesem Zeitraum notwendig werden, sind die betroffenen Bereiche 
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zeitnah vor Beginn der Maßnahme durch einen Fachgutachter auf aktuelle Brutvorkommen 

zu kontrollieren. Außerhalb der Brut- und Setzzeit sind Baumhöhlen vor Beginn von Ro-

dungsarbeiten von einem Fachgutachter auf überwinternde Arten zu überprüfen. 

3.4.2 Die Vorschriften des besonderen Artenschutzes des § 44 Bundesnaturschutzgesetz 

(BNatSchG) sind zu beachten. Zur Vermeidung der Zerstörung oder Beschädigung von Fort-

pflanzungs- und Ruhestätten besonders und streng geschützter Arten (vgl. § 7 Abs. 2 Nr. 13 

und 14 BNatSchG) sind die folgenden Punkte zu beachten: 

a) Baumaßnahmen, die zu einer Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten ge-

schützter Vogelarten führen können, sind außerhalb der Zeit von 01.03. bis 30.09. 

durchzuführen. 

b) Bestandsgebäude sind ganzjährig unmittelbar vor Durchführung von Bau-, Ände-

rungs- und Abrissmaßnahmen durch eine qualifizierte Person daraufhin zu kontrollie-

ren, ob geschützte Tierarten anwesend sind. 

c) Bau-, Änderungs- und Abrissarbeiten sind generell außerhalb der Wochenstubenzeit 

von Fledermäusen (01.05. bis 31.07.) durchzuführen und durch eine qualifizierte Per-

son zu begleiten. 

d) Höhlenbäume sind ganzjährig unmittelbar vor der Rodung / dem Gehölzrückschnitt 

durch einen Fachgutachter auf das Vorhandensein von geschützten Tierarten zu 

überprüfen. 

e) Im Falle der Betroffenheit von geschützten Arten ist die Fortpflanzungs- und Ruhe-

stätte zu erhalten. Das weitere Vorgehen ist in Abstimmung mit der Unteren Natur-

schutzbehörde zu treffen.  

f) Gehölzrückschnitte und -rodungen sind außerhalb des Zeitraums von 01.03. bis 

30.09. durchzuführen. 

Bei abweichender Vorgehensweise ist die Untere Naturschutzbehörde vorab zu informieren. 

Werden Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG berührt, ist eine Ausnahme nach § 45 

Abs. 7 BNatSchG bzw. Befreiung nach § 67 BNatSchG bei der Unteren Naturschutzbehörde 

zu beantragen. 

3.5 Artenauswahl  

Artenliste 1 (Bäume): 

Acer campestre – Feldahorn    Obstbäume: 

Acer platanoides – Spitzahorn    Malus domestica – Apfel 

Acer pseudoplatanus – Bergahorn   Prunus avium – Kulturkirsche 

Carpinus betulus – Hainbuche    Prunus cerasus – Sauerkirsche 

Fraxinus excelsior – Esche    Prunus div. spec. – Kirsche, Pflaume 
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Prunus avium – Vogelkirsche    Pyrus communis – Birne 

Prunus padus – Traubenkirsche    Pyrus pyraster – Wildbirne 

Quercus petraea – Traubeneiche 

Quercus robur – Stieleiche 

Sorbus aria/intermedia – Mehlbeere 

Sorbus aucuparia – Eberesche 

Tilia cordata – Winterlinde 

Tilia platyphyllos – Sommerlinde 

Artenliste 2 (Sträucher): 

Amelanchier ovalis – Gemeine Felsenbirne  Malus sylvestris – Wildapfel 

Buxus sempervirens – Buchsbaum   Rhamnus cathartica – Kreuzdorn 

Cornus sanguinea – Roter Hartriegel   Ribes div. spec. – Beerensträucher 

Corylus avellana – Hasel    Rosa canina – Hundsrose 

Euonimus europaea – Pfaffenhütchen  Salix caprea – Salweide 

Frangula alnus – Faulbaum   Salix purpurea – Purpurweide 

Genista tinctoria – Färberginster   Sambucus nigra – Schwarzer Holunder 

Ligustrum vulgare – Liguster   Viburnum lantana – Wolliger Schneeball 

Lonicera xylosteum – Heckenkirsche  Viburnum opulus – Gemeiner Schneeball 

Lonicera caerulea – Heckenkirsche 

Artenliste 3 (Ziersträucher und Kleinbäume): 

Amelanchier div. spec. – Felsenbirne   Lonicera caprifolium – Gartengeißblatt 

Calluna vulgaris – Heidekraut    Lonicera nigra – Heckenkirsche 

Chaenomeles div. spec. – Zierquitte   Lonicera periclymenum – Waldgeißblatt 

Cornus florida – Blumenhartriegel   Magnolia div. spec. – Magnolie 

Cornus mas – Kornelkirsche    Malus div. spec. – Zierapfel 

Deutzia div. spec. – Deutzie    Philadelphus div. spec. – Falscher Jasmin 

Forsythia x intermedia – Forsythie   Rosa div. spec. – Rosen 

Hamamelis mollis – Zaubernuss   Spiraea div. spec. – Spiere 

Hydrangea macrophylla – Hortensie   Weigela div. spec. – Weigelia 

Artenliste 4 (Kletterpflanzen): 

Aristolochia macrophylla – Pfeifenwinde   Lonicera spec. – Heckenkirsche 

Clematis vitalba – Wald-Rebe    Parthenocissus tricusp. – Wilder Wein 

Hedera helix – Efeu     Polygonum aubertii – Knöterich 

Hydrangea petiolaris – Kletter-Hortensie  Wisteria sinensis – Blauregen 

Auf die Grenzabstände für Pflanzungen gemäß §§ 38-40 Hessisches Nachbarrechtsgesetz 

wird hingewiesen.  

 


